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Jetzt geht es vorwärts in Sachen
Gemeindefusionen in Ausser-
rhoden. Die Regierung legt den
Entwurf zum Fusionsgesetz vor.
2023 hatte Stimmvolk Nein zu
verordneten Grossfusionen ge-
sagt. Damals stand zur Debatte,
dass es in Ausserrhoden künftig
noch drei bis fünf statt 20 Ge-
meinden geben soll. Die Mehr-
heit des Stimmvolkes wollte
aber, dass Gemeindefusionen
von unten angestossen werden
und beauftragte die Regierung,
ein Fusionsgesetz vorzulegen.
Katrin Alder, Vorsteherin De-
partement Inneres und Sicher-
heit, über die finanziellen
Herausforderungen in Zeiten
klammer Kantonsfinanzen und
wie es bezüglich Fusionen wei-
tergehen soll.

Waswar die grösste Knack-
nussbeiderAusarbeitungdes
Fusionsgesetzes?
Katrin Alder: Die grösste Her-
ausforderung war die Berech-
nung der möglichen finanziel-
len Auswirkungen. Wir wollen
die Gemeinden adäquat unter-
stützen und gleichzeitig die an-
gespannte Lage der Kantonsfi-
nanzen respektieren. Diese Ba-
lance zu finden, war sicher die
grösste Knacknuss. Zudem war
der Umgang mit den verwal-
tungsinternen personellen Res-
sourcen herausfordernd.

Hat es Sie gestört, dass der
Prozess rund zwei Jahre
dauerte?
Ja, wir hätten die Vorlage sehr
gerne früher erarbeitet. Es ist je-
doch eine Vorlage, die verschie-
dene Abklärungen und Abspra-
chen nötig machte, welche Zeit
beanspruchten. Auch der Aus-
tausch mit der Gemeindepräsi-
dienkonferenz war wichtig.

Wie stark konnten die
Gemeindenmitreden?
Ihre Anliegen konnten wir gut
abholen. Das war uns sehr
wichtig.

Gemäss Gesetzentwurf sind
Projektbeiträge von bis zu
150’000 Frankenmöglich
und bei Zustandekommen
einer Fusion bis zu drei Mil-
lionen Franken. Sind die fi-
nanziellen Beiträge wirklich
ein Anreiz für Fusionen?
Ja. Wir bieten vier Arten von
Unterstützung: Beiträge für Vor-

abklärungen, für Projektkosten
– 100’000 Franken bei zwei Ge-
meinden, 150’000 bei drei oder
mehr –, einen Projektbeitrag so-
wie mögliche Zusatzbeiträge
von zwei bis drei Millionen
Franken bei der Umsetzung.
Insgesamt kann eine zweck-
mässige Fusion zwischen 3 und
7,5 Millionen Franken erhalten.

Was heisst «zweckmässige
Fusion» konkret?
EineFusionmuss die Leistungs-
fähigkeit, Wirtschaftlichkeit
undWirksamkeit verbessern.Es
geht um Punkte wie beispiels-
weise räumliche Struktur, be-
stehende Verflechtungen, be-
reits laufende Zusammenarbeit.
Wenn diese Kriterien nicht er-
füllt sind, sprechen wir keine
Gelder. Eine Fusion wäre trotz-
dem möglich – einfach ohne fi-
nanzielle Unterstützung.

Wenn beispielsweise Schö-
nengrundundWalzenhausen
fusionieren wollten, würde
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derRegierungsrat prüfen und
sagen, nein, die Zweckmäs-
sigkeit ist nicht gegeben, es
gibt kein Geld.
Ja, das wäre möglich. Die Ge-
meinden könnten natürlich
trotzdem fusionieren, wir ver-
bieten keine Fusionen. Aber wir
würden bei fehlender Zweck-
mässigkeit keine Gelder spre-
chen.

Eine finanzielle Unterstüt-
zung bei Fusionen sieht
Pro-Kopf-Beiträge vor, aller-
dings nicht für Gemeinden

über 2500 Einwohner.Wes-
halb?
Weil diese Gemeinden in der
Regel strukturell bereits gut auf-
gestellt sind. IndenmeistenFäl-
len würden sie wohl die kleine-
ren Partner als aufnehmende
Gemeinden integrieren.

Ausserrhoden ächzt unter
einemMillionen-Defizit und
arbeitet ein Sparpaket aus.
Kann sich der Kanton diese
hohen Fusionsbeiträge finan-
ziell leisten?
Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht
absehbar, wie gross die finan-
zielle Belastung tatsächlich sein
wird. Aber wir sind überzeugt,
mit der Vorlage ist das die finan-
zielle Belastung für den Kanton
vertretbar.

Gibt es bereits konkrete
Fusionsprojekte?
Nein. Aber wir spüren bei Ge-
sprächen, dass in mehreren Ge-
meindenetwas inBewegungge-
kommen ist. Die Initiative der

IG Starkes Ausserrhoden und
die Diskussionen rund um die
Abstimmung vom 26. Novem-
ber 2023 haben da einiges aus-
gelöst.

Welche Unterstützung bietet
der Kanton neben Geld?
Wir beraten und unterstützen in
rechtlichen, organisatorischen
und finanziellen Fragen undBe-
wertungen und stellen Vorlagen
bereit. Das Projektmanagement
bleibt aber bei den Gemeinden.
Der Lead ist klar dort – das ist
vom Volk so gewollt.

Bringt das demKanton nun
Vorteile? Ein Projektmanage-
ment wäremit Ressourcen
und Kosten verbunden.
Das ist nicht der Punkt.Wirwol-
len funktionierende, leistungs-
fähige Gemeinden unterstüt-
zen. Und wir wissen schlicht
nicht, wann Fusionen kommen
– darum können wir auch nicht
dauerhaft zusätzliche Ressour-
cen einplanen.

Wer darf sich zur Vernehm-
lassung äussern?
Eingeladen sind Gemeinden,
Konferenzen, Kirchen, Parteien,
Verbände, Gerichte und weitere
Organisationen. Aber auch Pri-
vatpersonen dürfen Stellung-
nahmen einreichen – sie wer-
den einfach nicht aktiv ange-
schrieben.

Wie geht es dannweiter?
Die Vernehmlassung dauert bis
zum6.März.Danachwertenwir
die Rückmeldungen aus und
passen die Vorlage gegebenen-
falls an. Anschliessend kommt
die Vorlage in den Regierungs-
rat und dann in den Kantonsrat.
Dort werden wohl zwei Kom-
missionen beteiligt sein – die
Kommission Inneres und Si-
cherheit sowie die Kommission
Finanzen. Einen genauen Zeit-
plan kann ich noch nicht geben.
Aber wir sind überzeugt: Es ist
eine ausgewogene Vorlage, die
die Interessen der Gemeinden
und des Kantons respektiert.

Laut einer Medienmitteilung
der Kantonskanzlei hat der
AusserrhoderRegierungsrat das
Energiekonzept 2026–2035 in
die Vernehmlassung geschickt.

Appenzell Ausserrhoden
deckt aktuell seinen Energiebe-
darfmehrheitlich aus importier-
ten und umweltschädlichen
Energieträgern wie Öl, Gas und
Uran. Der Ausbau und die Nut-
zung von regionaler, aus erneu-

erbaren Quellen stammender
Energie soll deshalb vorange-
trieben werden.

Wie aus der Mitteilung her-
vorgeht, setzt der Kanton dabei
aufmehr regionaleEnergiequel-
len – besonders für das ver-
brauchsintensive Winterhalb-
jahr – und auf eine klare Reduk-
tion des Gesamtverbrauchs, um
die Klimaneutralität bis 2050 zu
erreichen. Die Zielsetzungen

des Konzepts berücksichtigen
die kantonalen Gegebenheiten
und orientieren sich an der
Energiestrategie 2050 des Bun-
des, schreibt die Kantonskanz-
lei.

Gemäss Mitteilung sollen
Vorschriften, finanzielle Anrei-
ze und Sensibilisierungsmass-
nahmen zum Ziel führen. Ge-
meinden,Wirtschaft undBevöl-
kerung müssten das Vorhaben

aber mittragen, damit das Ziel
erreicht werden kann. Die Ver-
nehmlassung dauert vom 14.
November 2025 bis am6. Febru-
ar 2026.DieUnterlagen sindauf
www.ar.ch/vernehmlassungen ab-
rufbar.

ÖffentlicheMitwirkung
zum kantonalenWaldplan
Der kantonale Waldplan und
das Kapitel «Wald» im kantona-

len Richtplan wurden laut Mit-
teilung der Kantonskanzlei ak-
tualisiert. Das Departement
Bau und Volkswirtschaft startet
nun die öffentliche Mitwirkung,
die bis 13. Februar 2026 läuft.

Der aktuell gültige kantona-
le Waldplan wurde vom Regie-
rungsrat 2013 in Kraft gesetzt.
Im Rahmen einer periodischen
Überprüfung erfuhr er nun
einige Anpassungen. Hauptbe-

standteil der Anpassungen bilde
das Thema Erholungswald. Zu-
dem sei die Bedeutung desWal-
des im Rahmen der kantonalen
Klimastrategie im kantonalen
Richtplan verankert worden.

Wie es in der Medienmittei-
lung heisst, kann man sich auf
der Website www.ar.ch/mitwir-
kung über die Planung informie-
ren und Rückmeldungen erfas-
sen. (kk/maf )

Wie verschiebt sich die Ausserrhoder Gemeindelandschaft? Der Regierungsrat - im Bild das Regierungsgbäude in Herisau - legt den Entwurf des Fusionsgesetzes vor.
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Regierungsrätin Katrin Alder,
Vorsteherin Departement Inne-
res und Sicherheit. Bild: Keystone

«Wissen nicht, wann Fusionen kommen»
Vor zwei Jahren ist die Fusionsvorlage krachend gescheitert. Jetzt legt die Ausserrhoder Regierung einen Gesetzesentwurf vor.

Vernehmlassung Energiekonzept und Mitwirkung Waldplan
Nicht nur zumFusionsgesetz, auch zumEnergiekonzept und zumWaldplan ist dieMeinung der Ausserrhoder Bevölkerung gefragt.


